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Neues helvetisches Tagblatt.
^Fortsetzung des schweitzerischcn Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Vollz. Direktorium.
Schreiben des Regierungs-Commissars

in S tans an das Voll zieh ungs - Di-
rektorium der helvetischen Republik.

Staus d. zo. Juli 1799. Morgens 6 Uhr.

Bürger Direktoren!
Der Kampf, von welchem ich Ihnen gestern

meldete, entschied sich durchaus zum Vortheil der
republikanischen Waffen. Er dauerte periodisch von
Morgens um 2 Uhr bis Abends um 6 Uhr. Der
Feind, wie gewöhnlich, wollte durch seine Masse
den Sieg ertrotzen. Er bedekte mit F—6000 Mann
die Berghöhen vom Jsithal, und ward vollkommen
zurükgeschlagen. Abends — es war ein anhalten-
des Regenwettcr — fegten die Franken das Gebirg
iin Stunnmarsch. Unsere Bataillons vom Leman
waren dahin geeilt; aber sie kamen zu spät; ihre
Waffenbrüder hatten das Tagwerk schon beschlossen.

Auf der Flucht des Feindes gegen Secdorf verlor
dieser noch betrachtlich. Verfolgt mit Kolben und
Bajonett, ward er, sobald er das Sceufer erreicht
hatte, vom kleinen Gewehrfeuer und dem schweren
Geschüz der Kanvnierbarken empfangen. Fast das
ganze/sonst zu Altdorf gelegene, hungarische Re-
giment wurde vernichtet. Die Franken machten
ohngefehr 3 bis 400 Gefangene, darunter etwa ein
halbes Dutzend Off ziers seyn mag, weil die met-
sien derselben unnamen. Nach Aussage der Gefan-
genen muß der Verlust der Oestreichs? sehr groß
seyn. Es scheint, als wolle Generat koison selbst
noch Altdorf besuchen.

Es lebe die Republik!
(Gig.) Heinrich Zschvkke.

Dem Original gleichlautend,
Bern den ZI. Juli 1799.

Der Generalsekretär des Vollz. Direktoriums,
Mousson.

Beschluß vom 29. Juli.
Das Vollziehungs-Direktorium der helvetischen

einen und untyeilbaren Republik, nach angehörtem

Bern, 2. Aug. 1799. (lZ.THermid.Vil.

Bericht seines Justizministers über die Frage, auf
wen die Unkosten eines Rechtshandels, der von
Amtswegen an die Distrikts- und Cantonstribmiale
gelangt, in solchem Falle gelegt werden mupen,
wenn die angeklagten Bürger hernach durch den

Richtcrfpruch schuldlos erklärt werden,

beschließt:
1. Die durch solchen Rechtstrieb verursachten

Unkosten sollen einstweilen aus der Sporrelucassa
des Tribunals bezahlt werden, vsr weiches der

Rechtsstreit gebracht worden ist.

2. Der Justizministcr ist zur Vollziehung des

gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher in
das Tagblatt der Gesetze soll eingerükt werden.

Also beschlossen in Bern den 29. Juli 1799.

Der Präsident des Voll;. Direkt.
(Sig.) Laharpe.

Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.
(Sig.) Mousson.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 2g. Jul.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Cartiers Antrag.)

Da Euch niemal vom Direktorium angezeigt
worden, daß es helvetische Bürger als Geißetn
habe wegsichren lassen, und Euch auch jene politi-
schen Beweggründe unbekannt waren, tue selbes z»
jenen Maßregeln mögen bewogen haben, so glaub-
let Ihr über die Einfrage des VoUziehungsdirekto-
riums nicht eintreten zu können; seither sind die
Geißeln aus den mehresten Gemeinden freigelassen,
nur diejenigen von Solorhurn, die die ersten abge-
führt worden, bleiben zu Salins angehalten, und
können nicht zu ihren Familien zurukkchren. Einige
von ihnen besitzen noch Mittel, die Kosten ihres
Unterhalts zu bestreiken; andere hingegen werden in
kurzer Zeit mit ihrer Familie in das äußerste Elend
verftzt seyn. Mein Charakter, Menschenliebe und



Bürgerpflicht gebieten mir, fur diese meine Mit-
burger Gerechtigkeit und die Rechte der Gleichheit
tu sodern. Ich wende mich daher an Euch die

Ihr die Huter der Constitution und der Gesetze

seyd, unter deren Schutz jeder helvetische Bürger
gesichert seyn soll, und verlange daß Ihr eine
Einladung an das Vollziehungsdirektorium ergehen
lasset, worin Ihr es auflodert, die Geißeln aus
der Gemeinde Solothurn z wükzarufen, und selbe,
wenn sie unschuldig stud in ganzliche Freiheit zu
setzen; oder wenn gegründeter Verdacht eines Lew
brechens über sie vorhanden ist, sie dem kompetir-
lichen Richter zu überliefern.

Carrard: Wir haben ein Gutachten an der
Tagesordnung, welches wir nicht langer verschie-
ben sollen: überoem betrchr dieser Antrag einen
Gegenstand < über den die Versammlung selbst bei
einer Einfrage des Direktoriums zur Tagesordnung
gieng; also lege man denselben vor allem aus für
6 Tage auf den Canzleitiseh.

Huber: Das Direktorium hat wirklich schon

erkannt, diese Geißeln sollen freigelassen werden;
allein die frankischen Behörden wollten diese Bürger
noch nicht freigeben, und also leiden sie nun dop-
pelt ungerecht, und viellstcht also würde eine Ein-
ladung an das Direktorium, welche über diese Ar-
reflation Auskunft begehren würde, selbst gegen die

frankischen Behörden von guter Wirkung seyn; in
dieser Rüksicht stimme ich für Dringlichkeitserkla-
rung, und trage auf eine solcke Einladung an.

Cartier vereinigt sich mit Hnbers Antrag,
und hofft, da kein Bürger ungerechter Weise, ohne
verhört zu werden, im Verhaft schmachten soll, so

werde die Versammlung seinen Antrag nicht ver-
schieben, sondern Dringllchkeit erklären.

Würsch: Nicht nur aus dem Canton Solo-
thurn, sondern auch aus andern Cantonen, na-
mentlich auch aus dem Canton Waldstatten sind
schon seit dem Hornung solche Geißeln ausgehobcn
und gefangen gehalten worden; also dehne man
die Maßregel über alle Geißeln ohne Unterschied aus;
und auch ich stimme für Dringlichkeitserklàrung.

Rellstab: Dieses ist ein fremdes Geschäft,
welches die Tagesordnung unterbricht, und wel-
chcs durchaus nicht ohne vorherige Niederleguug
auf den Canzlcitisch behandelt werden soll.

Er la eh er : Die Ausgchobencn von andern
Cantonen können darum nicht losgelassen werden,
weil man sie nicht zu Hause ihren gewöhnlichen
Richtern übergeben kann ; auch sind jene Geißeln
von anderer Art, als die v?n Solorhurn. '

Würsch beharret, weil die Distrikte Stem; und
Zug noch mit der Republik vereinigt sind, und also
eme Beurtheilung dieser ausgckcbeucn Bürger mög-
lich ist, welches auch uw so leichter seyn wird,
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da er überzeugt ist, daß diese Bürger für unschul-
big e-klart werden müßen.

Die Dringlichkeit wird verworfen.
Auf Sec reran s Antrag erhalt B. Monod,

Präsident der Veuvaltungskammer des kemans, die
Ehre der Sitzung.

Folgendes Gmachten wird zum zweiten mal in
allen drei helvetischm Sprache» verlesen.

An den Senat.
In Erwägung, daß, weil ein Theil der Mit-

glieder des Senats im nächsten Herbst-Equinoctium
erneuert werden soll, es der Augenblik ist, den z6.
Art. unserer Constitution in Vollziehung zu setzen,
welcher will, daß nach dem ersien-Iahre das
Gesez für die fo laenden Jahre die Anzahl
der Deputirten bestimme, welche jeder
Kanton nach approximativem Verhalt-
niß seiner Bevölkerung ernennen soll;

In Erwägung, daß die Aufstellung eines so

natürlichen Verhältnisses nicht vernachlaßigt oder

verspätet werden kann, ohne nicht nur die Consti-
tution zu verletzen, sondern auch ohne die allerson-
derbarste Ungleichheit zwischen den verschiedenen
Theilen Helvetiens verewigen zu wollen, die Ein-
heit und Uutheilbarkeit der Republik anzugreifen,
den Geist des Föderalismus zu begünstigen, einen

Theil des helvetischen Volkes des Rechts zu bcraa-
ben, seinen Willen auf eine eben so wirksame Weise

zu offenbaren, als ein anderer Theil des gleichen
Aclkes; das ist, mit einem Wort: ohne die Ober-
Herrschaft des Volks zu verletzen;

In Erwägung, daß es unschiklich wäre, einen

Widerspruch zwischen dem z6. Art. dieser Ccnstitu-
tion, welcher eine Umschassung in der Etellvertrct-
tung vorschreibt, um dieselbe mit der Voltszahl in

Verhältniß zu setzen, und dem 41. Art. zu suchen,
der will, daß die Erneuerung des Senats zum
vierten Theil geschehe, weil, wenn es auch wahr

ware, daß sich diese beiden Artikel nicht mit einaa-
der vereinbaren könnten, es nichts desto weniger
gewiß ist, daß der erstere derselben auch zuerst aus-

geführt werden soll; da er eine einleitende, vorbe-
reitende und wesentliche^ Vorschrift für die Süll-
Vertretung enthält; indessen der n. nur die Erneue-

rungsart derselben für die ganze Zeitfolge vor-

schreibt, und sie schon nach dem vorhergehenden
z6. Art. eingerichtet voraussezt.

In Erwägung endlich, daß nichts leichter ist,
als "den Willen dieser beiden konstitutionellen Gc-

sekcn zugleich zu erfüllen, einerseits dadurch, dag

fur den austretendc» Viertel die Anzahl der Mit-
glieder genommen wird, um welche in den minder
bevölkerten Kantonen die Stellvertretung vermindert

werden soll; und anderseits dadurch, daß der cm-
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tretende Viertel der neu zu erwählenden Deputaten
von den Kantonen zusammcngesezt wird, welche
bis jezt, in Rüksicht auf ihre Volkszahl, noch nicht
genug geliefert hatten.— Eine Verfabnmgsart, wel-
che, indem sie die vorgesezten Endzwecke erfüllt,
den Willen der Constituti-m vollzieht, ohne sie

sonst zu verletzen, weil sie gar nicht sagt, wie der
Viertel der austretendcn Glieder ausgeschlossen wer-
den soll;

hat der grosse Rath beschlossen:
1. Dieses Jahr, beim Herbst-Egumoctimn, soll

ein Aicrrheil der Mitglieder des Senats austreten.
2. Dieser Viercheil besteht aus i8, weil Helve-

tien in iz Kantone eingetheilt ist, von denen jeder
4 Mitglieder im Senat hatte.

z. Um diese Anzahl von ig Austretenden zu er-
halten, werden zuerst die Mitglieder darunter be-
griffen, welche in den weniger bevölkerten Kanro-
neu vermindert werden sollen, um die National-

^Stellvertretung mit der Volkszahl jedes Kantons
genau ins Verhältniß zu setzen.

4. Diese Hcruutersetzung der Mitglieder, welche
sich in zu grosser Anzahl befinden, geschieht durch
das Loos unter den Deputirten des gleiche» Kantons.

5. Also soll nach der angehängten Bcvölkcrungs-
Tabelle, und den daraus herrührenden Berechnn»-
gen austreten:

Aus der Deputation vom Aargäu i Mitglied.
Aus derjenigen von Baden i —

— — Basel 2 —
— — Bellen; z —
— — Oberland 2 —
— — Schaffhausen z —
— — Solothurn 2 —
— — Wallis 1 —
— — Waldstattsn 1 —

zusammen 16 Mitglieder.
6. Die beiden andern Repräsentanten, welche

noch aus dem Senat austrelcn sollen, um die Zahl
der achtzehen vollständig zu machen, sollen aus al-
len Deputirten der Kanrone, welche durch die ob-
bemeldte Heruntersetzung nicht gelitten haben, durch
das Leos gezogen werden.

7. Die achtzehen erledigten Stellen werden durch
die Kantone, welche bis jezt nicht ihre behorende
Anzahl Deputirte in der National-Stellvertretung
hatten, zu machende Ernennungen ersezt.

8. Also soll nach der Volrstabelle m den Senat
erwählen:

Der Kanton Bern 4 neue Glieder.
— — Leman z — —
— — Sentis z — —
— — Zürich 6 — —

iusammln id neue Glieder. '

y. Was die beiden andern Stellen betrifft,
welche die Zahl der achtzehen vollzählig machen,
und die durch die Ziehung des Looses unter allen
Deputirten der Kanone, welche keine Herunter-
sctzung erlitten, erledigt worden, so sollen diesel-
ben durch die in den Kantonen zu machenden Wah-
len, welche diese durch das Lsos herausgekomme-
neu Mitglieder dcpucirt halten, ersezt werden.

10. Das Gesez wird übertuest d e Ziehungsart
des Looses und die Form der Wahl durch die Ur-
und Wahlversammlungen bestimmen.

11. Wenn eine Irrung in der Berechnung der
Bevölkerung statt harte, oder wenn die Volkszabl
in den folgenden Jahren sich ändern würde, s»

soll das Gesez solches berichtigen.
12. Die Erneuerung des grossen Raths, wel-

che künftiges Jahr statt haben soll, wird nach den
gleichen Grundsätzen geschehen, welche fur den Se-
nat festgelezt worden.

iz. Die Deputirten aus den vom Feind besez?

ten Kantonen, die durch die Wirkung des gegen-
wàrligcn Ges.»es ans dem gesezgebenden Korper
austrctcn sollen, fahren fort, ihre Entschadnisse
zu bestehen, bis daß sie durch die Wiedereinnahme
unsers Gebiets, oder durch den Fueden im Stande
seyen, heimzukehren.

Der Präsident zeigt an, daß er von dem Direk-
torinm eine Borhschaft erhalten habe, welche auf
diesen Gegenstand Bezug hat; daher er sie verle-
sen laßt:

Das Vollziehllttgsdirekchnum der einen und un-
theildaren helvetischen Republik an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Der Zeitpunkt ist nicht mehr fern, wo die ver-

fassungsmuMge Erneuerung der öffenrl chen Autori-
taten durch die Volkswahlen vor sich gehen soll,
ohne daß bis dahin diejenigen Gesetze, wodurch
dieselbe naher bestimmt und angeordnet werden
muß, e-n Gegenstand Eurer Aufmerksamkeit und
Eurer Beschäftigungen geworden waren. Neben
der Erneuerung des Senats erfodert der Austritt
von einem Theil des Obergerichtshofes, so wie der
Kantonsgerichte, der Verwaitungskammern und der
Distriktsgerichte eine Reihe von Vorschriften, deren
Ertheilnng die Konstitution dem Gesetze überlasse»
mnßre.

Die Bestznahme von sieben Kantonen, die sich
in der Gewalt unsrer Feinde befinden, macht in
Rüksicht der aus denselben abgesandten Oberrichtec
und ans den Fall ihres Austrittes hin eine bcson-
dere Bestimmung vonnöthen. D'. sich der 100. und.
roi. Konstitmionsartitel nicht über den Austritt"
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5er Snvvkeanten des Kankonsgerichts und der Ver-
waltungckammer erklärt, so ist auch diese E-uichei-
tung dem Gesetze aufbehalten, so wie die Aufke-
bung der Widersprüche, die in dem 102. Consiit»-
tionsartikel über die Erneuerung der Distnktsgcrichte
enthalten sind. Eine ungleich weitlausigere Arbeit
aber wird das Gesez über die Zusaminenberufung
der Urversammlnngen und Wahlcorps, so wie eine

bestimmte und vollständige Wahlinstrukkion erfor-
dern, indem die Ausübung derjenigen Rechte, wel-
ehe eine Hauptgrundlage unsrer Verfassung ausma-
chen, nicht mehr der nemlichen Willtuhr und dem

Zufalle kann überlassen bleiben, die IN den ersten z

Volksversammlungen geherrscht haben. Wenn nun
die Bekanntmachung dieser verschiedenen Gesetze

und die Vorbereitung zu ihrer regelmäßigen Voll-
ziehung einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen

erheischen, so darf die Abfassung selbst um keinen

Augenblik aufgeschoben werden. Das Vollzw-
hungs - Direktorium ladet Euch Bürger Ge-

sezgcber, daher ein, dieselbe sogleich und unausge-
sezt zum Gegenstand Eurer Berathung zu machen,
und damit denjenigen Verwirrungen vorzukommen,
bie die unausbleibliche Folge eines langern Auf-
schubs seyn müßten.

Republikanischer Grug! ^Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Laharpe.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr,
Mouflon.

Anderwerth fodert Verweisung dieser Both-
schaff an die hierüber niedergesezte Commission,
welche mit dem Antrag des Direktoriums ga>zz ein-

stimmig ist, und unausgcsczt arbeiten wird. Dieser

Antrag wird angenommen.
Su ter wünscht Vorzug fur die Behandlung

des Gutachtens, welches er im Nauàdcr gestern

àber die in Aarberg ausgestekte schwakz und rome

Fahne niedergesezten Commission vorzulegen har;
w-nn es aber eine lange Berathung vcranlaßen

sollte, so zieht er seinen Antrag zurük.

Escher fodert, daß nun die Berathung des

schon vcrlesncn Gutachtens nicht mehr verschoben »

werde, weil sonst wieder Zeit mit seiner Vorlesung

in z Sprachen verlohren würde.
Die Abmehrung ist zweifelhaft; Su ter Zieht

seinen Antrag zurük, w-il er hofft, man werde so

geschwind übec das verlesne Gutachten zur o.ages-

»rdnung gehen, daß auch ft-n Gutachten noch werde

in Berathung kommen können.

Cartier wiedersezt sich der Zurukz-ehung von

Suters Antrag. ^ c. D
Escher: Immer noch haben wir bloße Ord-

uungsantrage al^ ganz abgethan angesehen, joba.d

ihr Urheber sie znrükzog; überdem bedenkt, wie

dringend das vorgelesne Gutachten ist, welches
durch eiuen besiimmteu Schluß sich an der Tages-
ordnung bcfindcc, und zu dessen schleuniger Bestand-
lung uns das Direktorium bestimmt auffodert; ich

beharre auf meinem Antrag.
Guter: Das Gutachten über die gestrige Both-

schaft des Direkt, ist wahrlich »ichr minder wichtig,
denn es hat die innere Ruhe der Republik zum End-
zwecke, und diese ist doch gewiß eben so dringend,
als die Wiederersetzungsmetstode des Senats; da

mein Antrag so krascig untcrsiuzt wird, so beharre
ich auf demselben.

Iomini stimmt Tschern bei, und findet es un-

schiklich, die Berathung über ein schon verlesnes
Gutachten auf solche Art uutcrbrechen und auf-
schicben zu wollen.

Carrard ist gleicher Meinung, und bittet, daß

endlich diese Unordnung bewirkenden jOrdnungsan-
trage unterlassen, und dagegen dieß wichtige Gut-
acbcen ohne weitere Unterbrechung behandelt werde.

Erlacher stimmt Eurem ganz bei, denn wenn
die Republik nicht in Ruhe und Ordnung erhalten

wird, so können die Urversammluiigm zu Wieder-
befttzuug des Senats nicht gehalten werden.

Secreran folgt, denn er denkt, die Ruhe
des Vaterlands hänge nicht von der etwas länger»
Beibehaltung der Wappen auf den Thürmen ab;
hingegen sey es wichtig, daß wir endlich einmal

wissen, ob wir eine föderalistische Republik sind

oder nicht; er ist betrübt über diese Verjuche, durch

solche listige Hinrerwege den verlesnen Entwurf aus

die Seire zu schieben, und fodert also Beibehaltung
der Tagesordnung. iDie Fortsetzung folgt.)

Erklärung.
Der Regierungs-Statthalter des Cantons Basil

in der helvetischen einen und untheilbaren Republik

bezeuget hiermit: Daß ihn der Bürger Jakob Decker,

Buchhändler und Buchdrucker alihier, durch »st

vorgelegte Originalcorrespsndenz überzeugt, baff cm

Betrüger, welcher im Monat Juni sich im Wirwo-
Hause zum Falken in Bern aufgehalten, den -im

men des Deckerischen Hauses falschlicher Weisi

gemißbraucht, um verschiedenen Buchhändlern m

Lausanne Bestellungen von Büchern zu ertheilen.
Da es nun dem Publics sowohl als dem B.

fob Decker vorzüglich daran gelegen seyn muß, vor

Schaden gesichert zu seyn, so wird derselbe auw^

Wert, diese Erklärung den öffentlichen Blattern em,

rücken zu lassen.
Basel den 20. Jali i?yy.

Unterschrieben: Der Regi-rangs - Stattymm
des Cantons Bawl

Schmid.


	Gesezgebung

